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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
 
Am Donnerstag, dem 10.07.2025, 18:00 Uhr, findet die 2. Sitzung des Wahlausschusses im 
Bürgersaal des Rathauses, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein, statt. 
 
 
T a g e s o r d n u n g :  
 
 
Öffentlicher Teil:  
 
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit 
 

2. Anfragen der Einwohner 
 

3. Kommunalwahl 2025; Zulassung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters 
sowie der Vertretung der Stadt Warstein zur Kommunalwahl am 14. September 2025 
 

4. Verkündung der Entscheidung des Wahlausschusses zur Zulassung der 
Wahlvorschläge und Unterzeichnung der Niederschrift 
 

5. Mitteilungen der Verwaltung 
 

6. Anfragen der Ausschussmitglieder 
 

 
 
 
  

 
 
 
Warstein, 23.06.2025 
 
Stadt Warstein 
Der Bürgermeister 
 
In Vertretung: 
 
 
gez. 
 
R e d d e r 
- 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer - 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Korrektur der Öffentlichen Bekanntmachung vom 15.01.2025 im Amtsblatt Nr. 1 des 
Jahrgangs 2025 der Stadt Warstein 
 
Besondere Informationen für Wählergruppen zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Kommunalwahlen 2025 
 
 
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) hat § 15a Absatz 1 des 
Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG) in 
der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlbezogener 
Vorschriften vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S.444) gemäß § 61 Absatz 3 VerfGHG NRW für nichtig erklärt. 
 
Eine Wählergruppe, die nach § 2 Absatz 1 Wählergruppentransparenzgesetz einer Pflicht zur 
Rechenschaftslegung unterliegt, muss für einen gültigen Wahlvorschlag zu den Kommunalwahlen 
entgegen der bisher geltenden Regelung diesem keine Bescheinigungen beifügen, die ihr der Präsident 
des Landtags nach § 4 Absatz 2 Wählergruppentransparenzgesetz über die Vorlage ihrer 
Rechenschaftsberichte für die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. 
 
Nicht aufgehoben wurden durch den Beschluss des VerfGH NRW die Absätze 2 bis 7 des § 15a KWahlG. 
Diese haben daher weiterhin Gültigkeit. Ebenso sind die korrespondierenden Regelungen der 
Kommunalwahlordnung (KWahlO) weiterhin anzuwenden. 
 
Warstein, 16.06.2025 
 
 
 
gez. 
 
R e d d e r 
Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung  
 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Ziffer d) der Satzung der Stadt Warstein über die Förderung von Kindern in 
der Kindertagespflege ist ab dem 01.08.2024 der maßgebliche Stundensatz für Sachkosten und 
Anerkennungsbeitrag jährlich zu Beginn eines Kindergartenjahres unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Kostenentwicklung anzupassen. Die Fortschreibung erfolgt gem. § 24 Abs. 2 Satz 
3 i.V. m.§ 37 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) analog der Anpassung der Kindpauschalen.  
 
Die Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz beträgt für das Kindergartenjahr 2025/2026 gem. 
Rundschreiben 40/2024 vom 20.12.2024 des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 9,49 %. 
 
Danach ergeben sich ab dem 01.08.2025 folgende Stundensätze für die Kindertagespflege: 
 
 
 
 

  Ohne Qualifikation 
80/160 Std. 
Qualifikation 

300 Std. 
Qualifikation 

Stundensatz 4,87 € 6,97 € 7,70 € 

Sachkosten 2,63 € 2,63 € 2,63 € 

Anerkennungs- 
beitrag 

2,24 € 4,35 € 5,07 € 

 
 
 
 

Warstein, 23.06.2025 
 
Stadt Warstein  
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
 
R e d d e r 
- 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer - 
 
 


